
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Achtzehnter Jahrgang. Mittwoch den 11. December.

Bekanntmachungen der Königl. Kreisbehörde.
Jn der unter dem 27. März 1842 den Ortsrichtern des Kreiſes ertheilten Jnſtruktion

über das Communal-Rechnungsweſen, iſt sub B. Nr. 4. angeordnet worden daß künftig
bis zum 15. Januar des neuen S alle Gemeinde Rechnungen für das eben abgelaufene
Jahr gelegt, durchgegangen anerkannt und unterſchrieben ſein müſſen. Die ſämmtlichen
Ortsrichter in den unmittelbaren Ortſchaften des hieſigen Kreiſes veranlaſſe ich daher, dafür
Sorge zu tragen, daß dieſer Termin alljährlich pünktlich inne gehalten wird, und daß, wiedies ſchehen immer ſpäteſtens bis zum 1. Juli jedes Jahres dem hieſigen Land-
raths Amte ſchriftlich angezeigt wird. Zugleich mit dieſer Anzeige iſt auch darüber Berichtzu eng was bis dahin r Tilgung der etwa noch vorhandenen Communal- Schulden

eſchehen iſt.9 h here Anordnung zufolge erſuche ich auch die ſämmtlichen Wohllöblichen

Dominien des hieſigen Kreiſes, ebenfalls dahin zu wirken, daß in den unter Jhrer Auf-
ſicht ſtehenden Communen alljährlich die Gemeinde Rechnungen pünktlich gelegt und dechar
girt werden. Einer Anzeige darüber, daß dies rückſichtlich des abgelaufenen Jahres geſche
hen, und gleichzeitig darüber, wie weit die Tilgung der Gemeinde Schulden falls deren
vorhanden, in den betreffenden Communen vorgeſchritten, ſieht das Landraths Amt alljähr-
lich ſpäteſtens bis zum 1. Juli entgegen.

Merſeburg, den 8. December 1844. Der Königl. Landraths Amts Verweſer
von Seydewitz.

Die Herren Schiedsmänner des platten Landes veranlaſſe ich hierdurch, die jährliche
ſummariſche Nachweiſung ihrer Wirkſamkeit mir ſpäteſtens bis zum 31. d. Mts. einzurei
chen, indem ich ſonſt genöthigt bin, dieſe Nachweiſungen durch expreſſe Boten auf Jhre
Koſten abholen zu laſſen.

Merſeburg, den 8. December 1844. Der Königl. Landraths- Amts Verweſer
von Seydewitz.

Räthſel. Doch oft von großem WerthJch änd're Alles ſicherlich Als Kaufmann werde ich von dir
Und laſſe nichts beſteh'n, Geachtet und geehrtDas hat wohl Jeder ſchon an ſich Du ſendeſt mich nach Süd und Nord,
Erfahren und geſeh'n. Nach Oſt und Weſt umher,Von Tanz und Luſt und Freud' und Scherz So diene ich von Ort zu Ort
Wend' ich oft ſchnell dich ab, Dem Handel und Verkehr.
Verwandle ſie in Leid und Schmerz
Und öffne ſelbſt das Grab. Auflöſung der Cparav im vorigen Stück:

aterne.Ich bin ein kleines Stück Papier,
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Künftigen Sonntag predigen in der Hellmig ein Sohn dem Ziegeldeckergeſellen Hübner eine

Schloß u. Domkirche: Vorm. Herr Superintendent Tochter dem Ziegeldeckergeſellen Wittig eine Tochter dem
Frobenius; Nachm. Herr Diac. Langer. Schuhmachermeiſter Gleie eine Tochter dem Factor Püchel

Früh 8 Uhr allgemeine Beichte und Abendmahl. eine Tochter. Geſtorben: der Bürger Hausbeſitzer
Stadtkirche: Vorm. Herr Senior Heydenreich; und Obſthändler Kroſt, im 84. Jahre, an Altersſchwäche

Nachm. Herr Diac. Schellbach. die einzige Tochter des Getreidemäkler Beier, im 2. Jahre,
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel. an Krämpfen die jüngſte Tochter des Tiſchlergeſellen May,
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg. im 1. Jahre, an Krämpfen.ß S 4 Jm vorigen Stück unter den Gebornen iſt zu leſen

Ziegeldeckergeſell Bretſchneider Jan.
Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.) Neumarkt. Geboren: dem Barbier Rudolph eine

Dom. Geboren: dem Unteroffizier Schröder eine Tochter
Tochter dem Königl. Regierungsrath Haupt ein Sohn. Altenburg. Geboren: dem Maurer F. Schnö-

Stadt. Geboren: dem Bürger und Hausbeſitzer ring eine Tochter einer ledigen Perſon ein Sohn.

Durchſchnittsmarktpreiſe des Monats November.

thl. ſg. pf. thl. ſg. pf- thl. ſg. pf.Weizen Scheffel! 125 51 Erbſen Scheffel 115 Butter Pfund 7 6
Roggen 1 9 1 Linſen 2 7 6 BrodGerſte 1 1 11] Kartoffeln 20 Semmel Lothde (19 8 auſ Pfund 3 31 Branntwein QOrt. A-Hirſe albfleiſe 2 31 Bier 9Graupen e Be Schöpſenflkl. 3 31 Heu Centner 20
Grützarten e. Schweinefl. 3 61 Stroh Schock 4 25

Bekanntmachungen.
(1421) Bekanntmachung. Nachſtehende, von der Königl. Regierung genehmigte

Ordnung über das Fegen der Schornſteine wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentli-
chen Kenntniß gebracht, daß Ein Druck Exemplar jener Ordnung jedem hieſigen Hausbeſitzer
eingehändigt werden wird.

Merſeburg, den 7. December 1844.

er Mag ſt'r a t.O r d n menüber das Fegen der Schornſteine in der Geſammtſtadt Merſeburg.
Z. 1. Der Schornſteinfeger für die Geſammtſtadt Merſeburg wird von dem Magiſtrate

mittelſt eines nach vierteljähriger Aufkündigung auflösbaren Kontrakts angenommen.
g. 2. Der Schornſteinfeger iſt verpflichtet, die ſorgfältige und genügende Reinigung der

ſämmtlichen, in der Stadt Merſeburg und in allen im ſtädtiſchen Bezirk belegenen einzelnen
Etabliſſements befindlichen Schornſteine und Rauchabzüge zu beſorgen. Die Reinigung der
gewöhnlichen Schornſteine und Rauchröhren erfolgt jährlich drei Mal, zu Neujahr, Oſtern
und Michaelis. Späteſtens 4 Wochen nach dieſen Terminen muß das Reinigen im ganzen
Bezirke vollendet ſein.

Rauchröhren, welche ungewöhnlich benutzt werden, z. B. der Backöfen, Töpferöfen, der
Gaſthöfe und ſonſtiger gewerblicher Anlagen müſſen alle 4 Wochen und da nöthig alle 14
Tage gereinigt werden.

8. 3. Bei der Reinigung der Schornſteine hat der Schornſteinfeger mit darauf zu ſehen, ob
ſchadhafte Stellen oder ſonſtige Mängel bei irgend einem Feuerungs Apparate vorhanden
ſind. Er iſt verpflichtet, den Hausbeſitzer ſogleich davon in Kenntniß zu ſetzen und ihn
zur Abhülfe aufzufordern. Kann dieß nicht ſofort geſchehen oder weigert ſich der Haus
beſitzer, oder iſt eine nahe Feuersgefahr zu befürchten, ſo muß der Schornſteinfeger ohne
Verzug dem Magiſtrate Anzeige erſtatten. Daſſelbe muß geſchehen bei Wahrnehmung aller
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Du der Bauart, die feuergefährlich erſcheinen und bei jeder Uebertretung der Feuer-

rdnung.
J. 4. Das Reinigen der eiſernen Ofenröhren, welche den Rauch von einem Feuer Apparate

in den Schornſtein leiten, kann jeder Hausbewohner zwar ſelbſt beſorgen oder beſorgen
laſſen. Der Schornſteinfeger iſt jedoch verbunden ſich beim Fegen der Schornſteine zu
überzeugen, daß die Ofenröhren gereinigt ſind, und dem Magiſtrate ohne Verzögerung An-
zeige v wenn die Reinigung einer ſolchen Röhre vom Hausbewohner verweigert
werden ſollte.

J. 5. Der Schornſteinfeger darf nicht verlangen, daß Schornſteine, wo keine Feuerung Statt
gefunden hat, gereinigt werden. Er iſt aber verpflichtet, nachzuſehen, ob die Behauptung
des Hausbeſitzers, daß der Schornſtein nicht gebraucht worden ſei, gegründet iſt und über
die ren Verweigerung einer nothwendigen Reinigung dem Magiſtrate ſofort An
zeige zu erſtatten.

J. 6. Um jede Störung im Wirthſchaftsbetriebe möglichſt zu vermeiden, iſt der Schornſtein
feger gehalten jeden Hauseigenthümer oder Miether von der vorzunehmenden Reinigung
der Schornſteine einen Tag vorher in Kenntniß zu ſetzen und auf die Tageszeit, zu welcher
die Vornahme des Geſchäfts gewünſcht wird, nach Möglichkeit Rückſicht zu nehmen. Wird
auch dann die Reinigung von dem Betheiligten verweigert, ſo hat der Schornſteinfeger dieß
dem Magiſtrate anzuzeigen, welcher die erforderlichen Exekutions-Maaßregeln verfügen wird.

Dagegen iſt auch jeder Hausbeſitzer und Einwohner bei einer Polizeiſtrafe von 1 bis
5 Thalern verpflichtet, dem Magiſtrate ſofort Anzeige zu erſtatten, wenn die Reinigung der
Schornſteine innerhalb der im Z. 2. beſtimmten Friſten nicht erfolgen ſollte. Jeder Haus-
wirth und Einwohner iſt ferner verbunden, darauf zu ſehen, daß alle Schornſteinröhren von
dem Schornſteinfeger auch wirklich beſtiegen und gereinigt werden.

g. 7. Der Schornſteinfeger muß über das Reinigen aller zu ſeinem Bezirke gehörenden Schorn-
ſteine und Rauchabzüge nach den laufenden Hausnummern ein Regiſter führen und darin
jedes Mal den Tag, an welchem das Fegen Statt gefunden hat, eintragen. Dieſes Regiſter
muß jährlich drei Mal, ſpäteſtens 3 Tage nach Ablauf der im g. 2. beſtimmten 4 wöchent-
lichen Friſt dem Magiſtrate vorgelegt, revidirt und mit dem Reviſions Vermerk zurück
gegeben werden. Auch außer dieſen Terminen ſteht es dem Magiſtrate zu jeder Zeit frei,
jenes Regiſter einzufordern.

g. 8. Der Schornſteinfeger iſt verpflichtet, jeder von dem Magiſtrate angeordneten Reviſion
der Feuerſtätten unentgeldlich mit beizuwohnen und bei einer ausbrechenden Feuersbrunſt
fofort mit ſeinen Gehülfen zur Brandſtätte zu eilen und den Weiſungen des Feuerlöſch-
Dirigenten nachzukommen.

J. 9. Dem Schornſteinfeger iſt es zwar geſtattet, ſich bei Ausübung der ihm obliegenden
Pflichten der nöthigen Gehülfen zu bedienen er bleibt jedoch für alle ihm durch gegenwär-
tige Ordnung auferlegten Verpflichtungen ſeines Amtes perſönlich verantwortlich. Er muß
deshalb die Arbeiten ſeiner Gehülfen genau beaufſichtigen.

J. 10. Der Schornſteinfeger darf ſich ohne dringende Veranlaſſung und ohne ausdrückliche
Genehmigung des Magiſtrats aus dem Bezirke der Stadt nicht entfernen. Geſchieht dieß,
ſo muß er ſich, wie in jedem anderen Falle der Verhinderung in Ausführung der ihm ob-
liegenden Geſchäfte, durch einen gehörig qualifizirten, dem Magiſtrate anzuzeigenden Stell
vertreter vertreten laſſen.

J. 11. Die Gebühren, welche die Hausbeſitzer für das Reinigen der Schornſteine in der Regel
ſofort nach dem Reinigen zu erlegen haben, werden nach der Höhe der Gebäude und zwar
dergeſtalt beſtimmt, daß für jeden Schornſtein auf das Stockwerk des Gebäudes Ein Silber-
groſchen entrichtet wird. Das Fegerlohn für Einen Schornſtein darf indeß den Betrag
von zwei Silbergroſchen ſechs Pfennigen nicht überſchreiten. Der Dachſtuhl oder der Raum
vom Boden des Gebäudes bis zur Dachſpitze wird hierbei nicht gerechnet, es wäre denn,
daß eiu Schornſtein erſt im Dachſtuhle anfängt.

Es erhält demnach der Schornſteinfeger für das Reinigen des Schornſteins in einem
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Gebäude von einem Stockwerk einen Silbergroſchen, in einem Gebäude von zwei Stock
werken zwei Silbergroſchen und in einem Gebäude von drei und mehrern Stockwerken zwei
Silbergroſchen und ſechs Pfennige. Bei Schornſteinen, die nicht durch die ganze Höhe des
Gebäudes laufen, kann das Fegerlohn nur für die betreffenden Stockwerke des Gebäudes
gefordert werden.

Ruſſiſche Schornſteine werden nach gleichen Beſtimmungen und ſogenannte Schläuche
für ein Stockwerk gerechnet.

Für Schornſteine, die nicht gereinigt werden (8. 5.), darf eine Bezahlung natürlich
nicht gefordert werden.

Jede, dieſe Sätze überſchreitende Forderung des Schornſteinfegers wird mit 1 bis 5
Thalern beſtraft.

8. 12. Vernachläſſigungen der Obliegenheiten des Schornſteinfegers werden, wenn dieſe Ord
nung nicht eine höhere Strafe beſtimmt, mit 1 bis 5 Thalern, und nach Beſchaffenheit der Um-
ſtände mit Entziehung des Dienſtes, die ohne alle und jede Entſchädigung erfolgt, geahndet.

13. Allen nach dieſer Ordnung feſtzuſetzenden Geldſtrafen kann für den Fall des Unver
mögens verhältnißmäßiges Gefängniß ſubſtituirt und gegen jede Beſtrafung der Rekurs an
die Königl. Regierung ergriffen werden. Merſeburg, am 21. Juni 1844.

e r Mag t ſt r agat.(1419) Bekanntmachung. Alle Gaſt und Schenkwirthe, Konditoren und dieje
nigen, welche den Kleinhandel mit Getränken betreiben, deren polizeiliche Erlaubnißſcheine
auf das bald zu Ende gehende Kalender Jahr beſchränkt ſind und welche beabſichtigen, ihre
Gewerbe auch im künftigen Jahre fortzuſetzen, werden hierdurch veranlaßt, die dazu nöthige
Verlängerung ihrer Erlaubnißſcheine rechtzeitig, nämlich noch im Laufe des gegenwärtigen
Monats bei uns nachzuſuchen. Wer dies unterläßt und im künftigen Jahre Eins der ge
nannten Gewerbe dennoch fortbetreibt, wird mit der geſetzlichen Strafe von 5——50 Thalern
unnachſichtlich belegt werden. Merſeburg, den 6. December 1844.

e r Mag ſer a t.(1424) Bekanntmachung. Der nachſtehende Beſchluß der hieſigen Material-
Waaren und Tabaks-Händler:

1) Alle Weihnachts Geſchenke der Material Waaren und Tabakshändler an ihre Ab
käufer oder deren Dienſtboten oder an andere zum Einkaufe oder zur Abholung der
Waaren beauftragte Perſonen es mögen dieſe Geſchenke in Gelde, in Waaren oder
in andern Gegenſtänden beſtehen, fallen von jetzt an weg. Auch iſt es nicht geſtattet,
Wachsſtöcke oder andere Waaren unter dem Einkaufspreiſe zu verabreichen.

2) Jeder, welcher dieſem Uebereinkommen entgegen handelt, unterwirft ſich einer Conven-
tional Strafe von Zehn Thalern.

3) Jeder Prineipal iſt für die Uebertretungsfälle der bei ihm in Dienſten oder in der
Lehre ſtehenden Perſonen verantwortlich.

4) Der Denuneiant, welcher eine Uebertretung dieſes Beſchluſſes durch glaubwürdige Zeu-
gen darzuthun vermag, erhält die Hälfte jener Strafe mit 5 Thalern. Die andere
Hälfte wird zu wohlthätigen Zwecken verwendet,

wird hierdurch mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß Perſonen, welche Weihnachtsge-
ſchenke verlangen oder wohl gar mit Ungeſtüm fordern ſollten, und Aeltern, deren unmün-
dige Kinder auf ihr Geheiß oder mit ihrer Zulaſſung daſſelbe thun von uns werden zur
Verantwortung gezogen und als Bettler beſtraft werden. Merſeburg, den 7. December 1844.

e r Magiſtrat.(1441) Bekanntmachung. Jn der Nacht vom 2. zum 3. d. M. iſt in der Nähe
des Stadt Brauhauſes ein hölzerner Kaſten gefunden worden.

Wer ſich als Eigenthümer deſſelben legitimirt, kann ihn im Polizei Büreau in Em-
pfang nehmen. Merſeburg, am 7. Dezember 1844.

e r a g i ſt r a t.
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(1379) Lieferung von Vauſtoffen zur Thüringiſchen Eiſenbahn.
Zum Bau zweier neuen Brücken über die Saale bei Weißenfels und den dortigen

Mühlgraben ſind nachbenannte Materialien erforderlich, als
1222 Schachtruthen Bruchſteine,

109000 Stück Mauerſteine,
3800 Brl. Scheffel Kalk,

98525 Cubikfuß rein bearbeitete Werkſtücke, Wölb und Doppelſteine, bei welchen
das Verſetzen 2e. zugleich mit zu verdingen iſt.

36 Schtr. Mauerſteinſtücken,
28 Etr. Blei,

deren Lieferung und Anfuhre im Ganzen oder theilweiſe an einen der Mindeſtfordernden,
im Wege der öffentlichen Submiſſion verdungen werden ſoll, wozu ein Termin auf Don-
nerstag den 19. December er. Vormittags 10 Uhr in dem Gaſthofe „zum Schützen“ zu
Weißenfels anberaumt iſt.

Unternehmungsluſtige wollen bis dahin ihre Forderungen verſiegelt und mit der Be-
zeichnung „Offerte auf die Material Lieferung zum Bau der neuen Weißenfelſer Brücke“
bei dem Unterzeichneten oder dem Sections-Jngenieur Herrn Grillo zu Weißenfels ein-
reichen, woſelbſt auch die bezüglichen Bedingungen jederzeit eingeſehen werden können.

Halle, den 26. November 1844.
Der Abtheilungs- Jngenieur und Wegebaumeiſter Garcke.

(1415) Auction.Jm Auftrage der hieſigen Königl. Gerichts Commiſſion ſollen die zum Nachlaſſe des
Schenkwirths Ferdinand Hochheim gehörigen Mobilien, beſtehend aus den zur Schenk-
wirthſchaft gehörigen Geräthfchaften, einigen Kleidungsſtücken, Meubles, 1 Doppelflinte,
circa 2 Schock Korn, 4 Schock Hafer und 6 Scheffel Kartoffeln, auf

den 19. dieſes Monats Vormittag 9 Uhr
vor dem Unterzeichneten im Rathhauſe zu Schaafſtädt öffentlich meiſtbietend gegen gleich
baare Bezahlung verkauft werden.

Lauchſtädt, den 3. December 1844. Keſſel, Actuar.
(1434) Holz-Anetion.Freitag den 13. d. M. früh 10 Uhr, ſoll in der Meuſchauer Aue, in dem ſogenannten

Bauerſchen Gewehrigt eine Partie Eichen, Eſchen Rüſtern und Ellern, nutzbare Stämme
nebſt Abraum und Wurzelhaufen, auch Klafterſcheite, gegen ſofortige Zahlung an den Meiſt-
bietenden verkauft werden.

Merſeburg, den 9. December 1844. W. Uthe.
(1443) Holz-Auetion. Sonnabend den 14. December, Vormittags um 10 Uhr,

ſollen auf der Riſchſchleuße bei Sorge verauctionirt werden gute nutzbare Eichen- Bohlen
und Brennholz auch ſind vor der Auction, von Mittwoch an, Späne zu verkaufen.

(1363) Rindvieh- Verkauf. Ein zweijähriger Zucht- Bulle, ſchweizer Abkunft, und
zwei tragende Kühe ſind von jetzt ab auf dem Rittergute Crumpa bei Mücheln zu verkaufen.

èed2dDJ —DZD) m(1373) Zu verkaufen ſtehen mehrere Pianofortes in Flügel und Tafelform, mit
und ohne Metall Anhängeſtock, von ſchönem Ton und ſolider Bauart zu billigen Preiſen
bei C. M. Schröder, Brühl, Krafts Hof Nr. 64.

Leipzig, den 28. November 1844.
(1440) Verkauf. Ein Korbſchlitten, welcher ein und zweiſpännig gefahren werden

kann, ſteht zu verkaufen beim Tiſchlermeiſter Hermenthal in der Rittergaſſe Nr. 155.
(1427) Verkauf. Ganz reiner Malz-Eſſig wird in der Taback Handlung Dom

Nr. 274. verkauft durch J. G. Ronniger.
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(1423) Ein Logis zu 16 Thlr. Miethzins iſt zu künftige Oſtern zu vermiethen
Auch ſind gute Kartoffeln zu verkaufen bei der Wittwe Schurich.
(1434) Logis-Vermiethung. Ein freundliches Logis mit Zubehör I Treppe

hoch, vorn heraus und eine kleine Stube im Hofe iſt zu Oſtern zu vermiethen in der Gott-
hardtsſtraße Nr. 92.

(1416) Handlungs- Anzeige. Zum herannghenden Weihnachtsfeſte empfiehlt
große Smirn. Roſinen zu herabgeſetzten Preiſen

L. Zimmermann am Neumarkt.
Gelben und weißen Wachsſtock, bunte Kinderwachsſtöcke, in gothiſcher Pyramiden-Form,

Tafelwachslichte, Stearin- und künſtliche Wachslichte, Genueſer Citronat, große ſüße und
bittre Mandeln, Grog- Eſſenz mit Rum und Aracr, feinen Weſt. Rum, Jamaika-Rum,
und Arac de Goa, BViſchoff à Flaſche 73 Sgr., feine Liqueure und Aquavite, friſche Schmelz-
butter, marinirte Heringe, Brab. Sardellen, Capern, neue Malaga- Citronen, feine Thee's,
Bremer Cigarren in abgelagerter Waare, ſo wie alle übrigen Material Waaren, empfiehlt
zur geneigten Abnahme L. Zimmermann am Neumarkt.

(14383) Handlungs-Anzeigen. Höchſt beachtungswerth für die Herren Tiſchler
und Spielwaarenfabrikanten, ſehr ſchnell trocknenden hellen Lack das Pfund 4 u. 6 Sgr. bei

L. A. Weddy am Markt.
Beſte große Rhein-Nüſſe, ſo wie Jtalieniſche und Harzer Nüſſe im Ganzen und ein-

zeln am billigſten bei L. A. Weddy.(1376) Anzeige.Bei dem Kohlenwerke Fortuna bei Lochau und Döllnitz ſollen für jetzt noch
1000 Stück Kohlenſteine mit Einem Thaler Vier Silbergroſchen verkauft werden. Die
Steine ſind feſt geſchlagen und von vorzüglicher Güte.

(41397) Goldleiſten.Mein auf das Vollſtändigſte aſſortirtes Lager von Goldleiſten, ſowohl in glatten als
gemuſterten und auch in den jetzt ſo beliebten Barockrahmen, empfehle ich zu dem bevor-
ſtehenden Weihnachtsfeſte zum Einrahmen der Bilder und Spiegel den Fuß von 20 Sgr.
an bis 6 Pf.

Spiegel- und Bildergläſer kann ich zu den billigſten Preiſen berechnen und bitte daher
um recht viele Aufträge. Franz Müller, Glaſermeiſter. Dom.

(1442) Oelk u chengute friſchgeſchlagne à 4 Pfund ſchwer ſind zu haben und werden billigſt verkauft in der
Königsmühle zu Merſeburg. Eduard Wachsmuth.

2 2 r De 2 ea S Die Fabrik franzöſiſcher Liquenre
von Franz Schwarz S

in Merſeburg am Markt „Stadt Berlin
empfiehlt hiermit ihr Lager der feinſten Liqueure, Arac, Jamaika und weſtindiſchen Rum,
Punſch und Grog Syrup, wie auch Biſchoff- und Cardinal-Extract.

Die Vorzüglichkeit obiger Gegenſtände, ſo wie die Preiſe und Verkaufsbedingungen
laſſen hoffen, mich fortwährend eines zunehmenden Abſatzes erfreuen zu können.

(1428) c Spiritus Vini 90 3 à HBuart 6 Sgr., in Gebind billiger.
Franz Schwarz. Markt „Stadt Berlin.

(1430) Lager Wiener Streichhölzer S
en gros und en detail zum Fabrikpreis bei

Franz Schwarz. Markt „Stadt Berlin.“
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(1429) S Arac de Goain der reinſten Waare, zu warmen Getränken ganz beſonders zu empſehlen, verkauft den
Eimer zu 40 Thlr., 13 Bouteillen zu 75 Thlr., einzelne Bouteillen 183 Sgr., letztere mit
meinem Etiquette und Petſchaft verſehen.

Franz Schwarz. Markt „Stadt Berlin.“

(1374) Ergebenste Anzeige.
Zu bevorſtehendem Weihnachten empfehle ich ein Lager von Porzellan, Steingut,

Glas, lackirten Blechwaaren, Cigarren und Serpentin-Steinen.
Merſeburg, den 30. November 1844. Renkwitz.

(1436) Louis Naumann in Merseburg
neben dem Gaſthaus zum goldenen Arm

empfiehlt zum bevorſtehenden Weihnachtsfeſte:
feine Bijouterien, alle Arten der feinſten Parfümerien und Toilettenſeifen.
Shawls, Tücher, Schlipſe, Cravatten und Jaro mir in verſchiedenen Stoffen.
Feine Herrenwäſche, als: Chemiſetts, Halskragen und Handmanſchetten;
Handſchuhe in Glacé, Seide und Baumwolle für Damen, Herren und Kinder,
Beinkleiderträger und Uhrſchnuren, Brieftaſchen, Notizbücher, Cigar-
ren-Etuis mit und ohne Stickerei, Damentaſchen von Roßhaaren, Kopf-,
Kleider-, Zahn- und Nagelbürſten, alle Arten Kämme in Horn, Elfenbein
und Schildkrot, Geldbörſen in Seide und Baumwolle, ſo wie noch viele andere
Gegenſtände, welche ſich zu Weihnachtsgeſchenken eignen.

Regenschirme
in großer Auswahl von 20 Silbergroſchen an bis 53 Thaler.

Lager echter Havanna und Bremer Cigarren, Canaſter und Portorico in
Rollen, Pariſer und Holländiſchen Schnupftabak, empfiehlt

Louis Naumann.
Einem hochverehrten hieſigen und auswärtigen Publikum zeige ich er

gebenſt an, daß ich mich als Schirm-Fabrikant hier niedergelaſſen, und
bei der Wittwe Müller vis à vis der Stadt Kirche wohnhaft bin, und
empfehle ich mein gut aſſortirtes Lager in ſeidenen und baumwollenen
Schirmen Promenars, Marquiſen und Knicker, ſo wie, daß ich auch
Reparaturen übernehme. Jch verſpreche reelle und pünktliche Bedienung
und bitte um gütigen Beſuch.

(1420) Der Schirmfabrikant Carl Simonſon.
e Weihnachts Geſchenke S

in Galanterie- und Buchbinder-Arbeiten, ſo wie alle Artikel zum Schulgebrauch
empfiehlt in großer Auswahl Guſtav Lots.

(1433) Empfehlung. Spiegelgläſer von allen Größen ſo wie Goldleiſten in
allen Gattungen, eingerahmte Spiegel, Glas, Steingut, Porcellain und Kinderſpielzeug in
großer Auswahl, empfiehlt zum bevorſtehenden Feſte, im Gewölbe unterm Rathhauſe und
in ſeiner Wohnung Schmalegaſſenecke Nr. 648. F. W. Lindenlaub.

(1439) Anzeige. Es ſind bei dem Kohlenwerke des Ritterguts Döllnitz noch
oße Vorräthe von Kohlenſteinen vorhanden, und es ſoll deshalb der jetzt beſtehende wohlfile Preis im Laufe dieſes Monats noch fortbeſtehen.

Döllnitz, den 9. December 1844,
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(1413) Anzeige. So eben empfing ich die erſte Sendung echt Lüneburger Flachs.

Merſeburg, den 3. December 1844. Ludwig Nudow.(1422) Anzeige. Jch mache meinen werthen Kunden die ergebenſte Anzeige, daß
ich eine Jagd Haaſen erhalten habe, und bitte ich um gütige Abnahme derſelben.

Kürſchner Hermenthal in der Oelgrube.
(1412) Anerbieten. Ein Exemplar der Leipziger Zeitung kann, nachdem ſolches

8 bis 10 Tage cireulirt, vom 1. Januar k. J. ab ohne Rückgabe überlaſſen werden von
W. Gesky in Merſeburg.

(1418) LehrlingsGeſuch. Es kann ein junger Mann ſogleich, oder nächſte
Oſtern als Lehrling unter annehmlichen Bedingungen in mein Geſchäft eintreten, und
werde ich auf portofreie Anfragen das Nähere darüber gern ertheilen.

L. Zimmermann am Neumarkt.
(1432) Kapitalien auszuleihen. 400, 500, 700, 1000 und 1200 Thaler zu

4 pCent. ſind durch Unterzeichneten auf ſichere Hypothek auszuleihen.
Merſeburg, den 8. December 1844. C. L. Engel, Dom Nr. 242.
(1414) Gefundene Wagenwinde. Jn der heutigen Morgenſtunde von 7

Uhr wurde zwiſchen Benndorf und Körbisdorf eine Wagenwinde gefunden. Der rechtmäßige
Eigenthümer kann, wenn er ſich als ſolcher gehörig legitimirt, dieſelbe gegen Erſtattung
der Jnſertions- Gebühren in Empfang nehmen bei dem Kutſcher Bach.

Rittergut Crumpa, den 6. December 1844.
(1425) „Warnung. Daß Herr Oekonom Herrmann Suck von hier keineswegs

von mir ermächtigt worden iſt, außenſtehende Gelder für mich zu erheben und darüber Statt
meiner zu quittiren, zeige ich meinen geehrten Geſchäftskunden andurch zur geneigten Berück-

ſichtigung ergebenſt an. tMerſeburg den 9. December 1844. G. Beile, Thierarzt.
(1435) Dank. Der löblichen Schuhmacher- Jnnung und allen werthen Freunden

und Bekannten welche unſern verſtorbenen Vater und Schwiegervater Chriſtian Kroſt zu
ſeiner letzten Ruheſtätte begleitet haben, ſagen wir unſern innigſten Dank.

Die Hinterbliebenen.
(1426) Zur heutigen Landrathswahl.

Wir möchten den gern haben,
Der's gut mit uns gemeint
Der alle gute Gaben
Jn ſeiner Bruſt vereint.

Der kam, und ſah, und ſiegte,
Wie Cäſar einſt gethan
Dem Alles fein ſich ſchmiegte
An ſeinen Willen an.

Dem Jeder gern vertraute,
Der ſtets that ſeine Pflicht
Aus deſſen Antlitz ſchaute
Der reinſten Wahrheit Licht.

Der durch ſein treues Walten
Des Heils ſo Viel geſchafft.
O, könnten wir ihn halten
Durch unſres Willens Kraft.

Mit ihm wird nun verkommen
Gar manches Edelreis,
Das kaum erſt war erglommen
Zum Wohl für unſern Kreis.

Wir können lange küren
Jn unſrem Sitzungshaus,
Wir werden doch nicht führen
Den Bräutigam heraus.

Eh' wird die Sonne fliegen
Zurück mit ihrem Licht
Wer auch da möchte ſiegen,
Ein Keller wird es nicht!

Doch Du, der dürft' erwerben
Sein Amt in unſrer Flur;Willſt Du auch Dank ererben,
Weich nicht von ſeiner Spur!


	Merseburgische Blätter
	Jahr
	Monat
	Tag
	No. 50.
	[Seite 415]
	Seite 416
	Seite 417
	Seite 418
	Seite 419
	Seite 420
	Seite 421
	Seite 422






